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A N F R A G E  von Tobias Langenegger (SP, Zürich) 
 
betreffend Ausmass und Wirkung von Steuersubventionen für energetische 

Gebäudesanierungen 
________________________________________________________________________ 
 
Mit der Volksabstimmung über die Energiestrategie wurde beschlossen, dass gemäss 
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer Art. 32 Abs. 2 zweiter und dritter Satz und 2 bis 
(sowie Art. 9 Abs. 3bis Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der 
Kantone und Gemeinden [StHG]) das Eidgenössische Finanzdepartement bestimmt, welche 
Investitionen, die dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen, den Unterhaltskosten 
gleichgestellt werden können. Den Unterhaltskosten gleichgestellt sind auch die Rückbau-
kosten im Hinblick auf den Ersatzneubau. Die Rückbaukosten für einen Ersatzneubau sind in 
den zwei nachfolgenden Steuerperioden abziehbar, soweit sie in der laufenden Steuerperi-
ode, in welcher die Aufwendungen angefallen sind, steuerlich nicht vollständig berücksichtigt 
werden können. Diese Bestimmungen treten per 1. Januar 2020 in Kraft.  
 
Nun ist es bereits so, dass Investitionen in energetische Sanierungen von Liegenschaften, 
anders als andere Erneuerungs- oder Unterhaltskosten, sowohl steuerlich absetzbar sind 
und gleichzeitig den Mieterinnen und Mietern überwälzt werden können auch wenn sie wert-
vermehrend sind. Neu soll dies nun über mehrere Steuerperioden abzugsfähig sein und 
ebenso für Rückbau- und Ersatzneubaukosten gelten. 
 
In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: 
 
1. Wie hoch schätzt der Kanton die Steuerausfälle für Kantone und Gemeinden durch die 

steuerliche Abzugsfähigkeit von wertvermehrenden Investitionen in energetische Sa-
nierungen bisher?  

 
2. Wie stellt der Kanton sicher, dass tatsächlich nur wertvermehrende energetische Sa-

nierungen abzugsfähig sind und nicht etwa normale wertvermehrende Investitionen, wie 
beispielsweise neue Fenster oder Fassadenrennovationen, die ohnehin getätigt werden 
müssten? 

 
3. Mit welchen Steuerausfällen rechnet der Kanton für den Kanton und die Gemeinden 

bezüglich der künftigen ausgeweiteten Steuerprivilegien bei energetischen Sanierungen, 
wenn die Kosten über mehrere Steuerperioden abzugsfähig sind und erst noch Abzüge 
für Rückbaukosten für Ersatzneubauten möglich sind?  

 
4. Wie hoch schätzt der Kanton die Mitnahmeeffekte und wie gedenkt er diese einzu-

dämmen?  
 
5. Wie gedenkt der Kanton zu verhindern, dass Investitionen, die aus direkten Subventio-

nen aus dem Gebäudeprogramm finanziert wurden, nicht auch noch steuerlich abge-
zogen werden können?  

 
6. Wie schätzt der Kanton die Wirkung solcher Steuersubventionen im Vergleich zu direkten 

Subventionen (z.B. über das Gebäudeprogramm) ein? Bitte auch um eine quantitative 
Einschätzung je in eingesparter oder nutzbarer Jahresmegawattstunde pro Steuer- sowie 
direkt subventioniertem Franken. 
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